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bestanden, z. B. auf dem Gebiet der biologischen Bekimpfung von
Schidlingen aus dem Insektenreich, welche Frage erst in den letzten
Jahren Gestalt angenommen hat. Dadurch n&mlich, dass im Concilium
von Anfang an die Parasiten der Insekten als solche klassifiziert worden
sind, findet sich in seinen Bestinden auch retrospektiv viel wertvolles
bibliographisches Material, das auf dieses, nunmehr aktuell und wichtig
gewordene, Gebiet Bezug hat, beisammen. s ist dies ein neuer Beweis
fir die von uns immer wieder vertretene Auffassung, dass die Trag-
weite unserer Bibliographien eine unabsehbare ist, und dass durch die
Art der Klassifizierung und durch die Art der Bereitstellung der Titel
(n#mlich in Zettelform) immer wieder neue Moglichkeiten der Aus-
nutzung des Materials in den Bibliographien des Concilium geboten sind. —

Mit 1926 laufen die Vereinbarungen mit dem Am. N. R. C. ab.
Wir schliessen. mit dem Wunsche, dass es gelingen moge, die Frage
der weiteren Finanzierung des Werkes in giinstiger Weise zu ldsen.

Ziirich, den 26. April 1926. ‘

’ Der Prasident: Prof. Dr. K. Hescheler.

12. Bericht der Naturschutzkommission
fiir das Jahr 1925 ’

Wiederwahl der Kommission.

Vom Sekretir des Zentralkomitees der S. N. G. erhielt der Unter-
zeichnete am 19. August 1925 die folgende Mitteilung:

,Dans son assemblée administrative du 8 aolt 1925 & Aarau la
S. H. S. N. a renouvelé pour une période de 6 ans, & partir du 1°* jan-
vier 1926 votre Commission, et elle a élu:

Messieurs : H. Christ (membre honoraire), P. Sarasin, H. Schardt,
D. Viollier, O. Fuhrmann, W. Vischer.“

Zoologie. ,

Das wichtigste Ereignis fiir die zoologischen Naturschutzbestre-
bungen in der gesamten Schweiz ist der definitive Erlass des neuen
Bundesgesetzes fiir Jagd und Vogelschutz am 10. Juni 1925. In Er-
wartung dieses neuen Gesetzes hatte sich die S. N. K. schon im Jahr
1912 in. Tatigkeit gesetzt und in mehreren Sitzungen, unter Hinzu-
ziehung von Sachverstindigen, einen Entwurf ausgefertigt, den sie als
Bundesgesetz fiir Jagd, Wildschutz und Vogelschutz bezeichnete und
gedruckt an die massgebenden Stellen verteilte.

Auf Einzelheiten dieses Entwurfes einzutreten, verbietet sich des
Raumes wegen von vornherein; doch seien wenigstens den Vorbemer-
kungen die folgenden Sitze entnommen : ' " ;

,Im Titel ist neu eingefiigt das Wort: « Wildschutz», weil das
revidierte Bundesgesetz auf naturschiitzerischen Boden zu stellen ist
und darum sein Zweck in der FErhaltung der Fauna und nicht in
ihrer Zerstorung beruht. So steht dieses revidierte Gesetz -nicht, wie
das bisherige, im Dienst der Minoritit der Jagdliebhaber und ihres
Vergniigens,- sondern in dem der Majoritit des Volkes, welchem die



freie Natur und was sie belebt zu eigen gehort. Diese Belebung, welche
durch die Jagd auf ein Minimum herabgebracht worden ist, soll durch
das revidierte Gesetz neu herbeigefiihrt werden; es stellt eine gesetz-
liche Verwirklichung des zoologischen Naturschutzes dar.

In der Streitfrage: Patentsystem oder Reviersystem nimmt das
revidierte Gesetz keine Stellung und iiberlasst dies den Kantonen.
Der Versuch einer gewaltsamen Einfiihrung des Reviersystems wiirde
am Widerstand der iiberwiegenden Mehrzahl der Kantone scheitern. Bei
~ energischer Durchfiihrung der hier gegebenen Bestimmungen wird bei
beiden Systemen der Zweck des zoologlschen Naturschutzes errelcht
werden.

Die Unterscheidung in Hoch- und Niederjagd (bisheriges Gesetz
Art. 8 und 11) ist als unnoétig und unwissenschaftlich zu streichen.

Das Ausgraben von Fiichsen und Dachsen ist zu verbieten, well
dabei oft furchtbare Grausamkeiten veriibt werden.

Bisheriger Art. 27 ist zu streichen, weil mit der Ausrlchtung von
 Pramien systematisch und tierausrottend vorgegangen wird.“.
~~ Um den Standpunkt der S.N. K. zu kennzeichnen, sei ferner der
folgende Artikel des Entwurfes hier wiedergegeben:

,Alles Wild ist Staatsbesitz und steht unter dem Schutze des
Bundes und der Kantone; die Erlegung desselben stellt eine Ausnahme
dar, welche durch die Jagd— und Wildschutzgesetze des Bundes und
der Kantone geregelt wird. Der Zweck des Bundesgesetzes fiir Jagd,
Wildschutz und Vogelschutz ist dieser, eine Belebung der Natur herbei-
zufithren und einer Verddung derselben entgegenzuwirken. 'Darum ist
das eidgendssische Jagdgesetz in erster Linie ein Wildschutzgesetz.

\ In eipem Artikel wurde ferner die Notwendigkeit der Kontrolle
der kantonalen Regierungen in Jagdsachen durch den Bund betont,
 mit der Begriindung: ,Es ist zu beobachten, dass, wenn in solchen
Regierungen Jagdliebhaber sitzen, das Jagdgesetz nicht im Sinne der
Erhaltung der Fauna energisch gehandhabt wird.“

- - Weiter wurde zu dem Artikel iiber die eidgendssischen und kan-
tonalen Jagdbannbezirke der folgende Zusatz vorgeschlagen: ,Die
Bannbezirke sind als bestdndige Reservate fir alle Wildarten, auch
fir das Raubwild, gedacht, und es sollten deshalb ihre Grenzen nur
aus -zwingenden G‘rrunden einer Abinderung unterworfen werden. Es
soll namentlich auch.  die Verfolgung des Raubwildes nur unter aus-
~ driicklicher Bewilligung des Bundesrates stattfinden.

5 Dieser Gedanke der Schaftung .der e1dgenoss1schen und kantonalen
Bannbezirke zu hestindigen Freibergen fiir alles Wild, S#ugetiere und
Vbgel, zu zoologischen Dauerreservaten also, erschien dem Unterzeich-
neten so wichtig, dass er unablissig sich bemiihte, denselben bei den
massgebenden Behorden sowohl -als vor einem Weltern Publikum zu
Gehor zu bringen; denn es wire durch dessen Verwirklichung der zoo-
logische Naturschutz in der Schweiz ohne besondere Unkosten unter
allen L#ndern der Erde auf die erste Stufe gehoben worden. So sprach
sich der Unterzeichnete im Jahresbericht fiir 1911/12 (Bericht Nr. 7,



Seite 63 ff.) von neuem in diesem Sinne aus; am 11. Januar 1917
richtete er an das Eidgendssische Oberforstinspektorat eine Eingabe
mit der n#hern Begriindung desselben Gedankens; in der zur Vor-
besprechung des neuen Jagdgesetzes am 19. und 20. November 1920
einherufenen Expertenkommission, wozu er mit einer Einladung beehrt
wurde, fand er Gelegenheit, seine Anregung personlich vorzutragen
und zu begriinden; aber all diese Bemiihungen waren ein Schlag ins
Wasser, da die zum Entwurf des neuen Bundesgesetzes bestellten Kom-
missionen, von deren Zusammensetzung und Tagungen der Unterzeich-
nete nie etwas erfuhr, den Antrag der S. N. K. unberiicksichtigt liessen,
auch ein Versuch der Kommission in letzter Stunde, die Bundesver-
sammlung in ihrem Sinne zu bestimmen, von vornherein zum Fehlschlag
verurteilt war. Dennoch sei die Eingabe der S. N. K. hier wieder-
gegeben, um damit darzutun, dass die Kommission bis zum letzien
Augenblick an einer Auffassung festgehalten hat, die sie im Sinne eines
weit ausschauenden zoologischen Naturschutzes tiir ihre Pflicht erkannt
hatte. Diese Eingabe, die an alle Mitglieder der Bundesversammlung
am 1. Dezember 1924 nach Bern gesandt wurde, hat den folgenden
- Wortlaut: _ -

»Die unterzeichnete Naturschutzkommission der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft nimmt sich die Freiheit, bei Anlass der
Schlussberatungen iiber das eidgendssische Jagdgesetz die folgenden
Antriage zu stellen:

»1. In Anbetracht, dass das neue Bundesgesetz nicht ausschliesslich
iiber Jagd und Vogelschutz handelt, sondern auf Grund von natur-
schiitzerischen Prinzipien den gesamten Wildstand vor Ausrottung oder
zu grosser Verarmung schiitzen will, weshalb auch Abschnitt ITII aus-
driicklich iiberschrieben ist: « Wild- und Vogelschutz », beantragen die
Unterzeichneten, es moge das vorliegende Bundesgesetz bezeichnet
werden als Bundesgesetz fiir Jagd, Wildschutz und Vogel-
schutz.

»2. Die in Artikel 15 vorgesehenen Bannbezirke haben zu
ihrem eigentlichen Zwecke die Erhaltung unserer Tierwelt, und zwar
ebenso der fleischfressenden Tiere (Carnivoren) als der pflanzenfressen-
den (Herbiveren), Siugetiere sowohl als Viégel. Sie kénnen aber in
diesem Sinne nur dann wirksam werden, wenn sie bestindig sind, wenn -
also ihre Wiedereréfnung im Gesetz nur als aus zwingenden Griinden
statthaft erklirt wird. Es erscheint darum dringend wiinschenswert,
dass der erste Satz des Artikel 15 den Wortlaut erhalte: «TFir das
Wild sind bestandige Bannbezirke (Freiberge) von angemessener
Ausdehnung auszuscheiden ..... »

»3. Sollfe diese Fassung des Artikel 15 beliebt werden, so wiirde
Artikel 15P% iiber die -Schaffung kleinerer bestdndiger Wildasyle in
Wegfall kommen, da ja dann die grossen bestehenden Bannbezirke
bestindige Reservationen fiir das Wild darstellen wiirden und da in
den Artikeln 19 und 20 die Errichtung von Reservationen neben den
Bannbezirken durch die Kantone und den Bundesrat vorgesehen ist.
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Alle Reservationen aber schliessen von vornherein den Begriff der Be-
stindigkeit in sich. Weiter wire dann dem Artikel 19 die Form zu
geben : « Miissen Bannbezirke aus zwingenden Griinden der
- Jagd gedffnet werden, so ..... >.

Mit usw.“

Folgen die Unterschriften der gesamten Kommission.

Etwas Grosses, das sich vor der ganzen Welt als solches hitte
zeigen diirfen, war also nicht zu erreichen, und man musste sich damit
zufrieden geben dass wenigstens eine Milderung bei der periodischen
Eroffnung der Bannbemrke gegeniiber dem frithern Gesetz in dem Zusatz
(Art, 17) gegeben war: ,Die Jagd darf in den Bannbezirken erst wieder
gedffnet werden, wenn dle Kantone die nétigen Massnahmen getroften
haben, um einen zu grossen Abschuss des Wildes zu verhiiten;* auch
" ist die Bestimmung des alten Gesetzes (Art. 15): ,So weit als moglich
- sollen die Grenzen der Freiberge nach 5 Jahren einer Ab#nderung
unterworfen werden“ nicht in das neue hiniibergenommen worden; nur
in der Vollziehungsverordnung (Art. 6) heisst es dazu: ,Nach Ablauf einer
fiinfjahrigen Bannzeit kann jeweilen eine Neubegrenzung der Bann-
bezirke stattfinden. Die Kantone haben fiir diesen Fall dem eidgenossi-
schen Departement des Innern Vorschlige einzureichen und sich mit
ihm iiber diejenigen Massnahmen zu verstindigen, die gemiss Art. 17
des Bundesgesetzes zum Zwecke der Verhiitung eines zu grossen Wild-
abschusses in dem zu offnenden Gebiet. vorzusehen sind.“

Ubrigens konnen die Kantone durch eigene Machtvollkommenhelt
die in ihrem Gebiet gelegenen Banngebiete zu Dauerreservationen ge-
stalten, wie das der Kanton Bern bereits vorbildlich getan hat (siehe
Jahresbericht 1928 in Verh. S. N. G. 1924, 1, 58). Hoffen wir, dass
~ auch andere ihm in dieser Massnahme zu folgen den Mut haben Werden
(Dazu unten Seite 89.)

~ Auf eine nahere Besprechung des neuen Bundesgesetzes vom natur-
schiitzerischen Standpunkt aus kann hier natiirlich nicht eingetreten
werden, es mogen die folgenden Andeutungen geniigen.

D1e Unterscheidung in Hoch- und Niederjagd ist fallen gelassen worden.

Der banale Ausdruck: ,Raubzeug“ des frithern Gesetzes wurde in
,Raubwild“ richtig gestellt, wie das schon von der S.N. XK. in ihrer
Rev1smn geschehen war. :

Das Anbohren und Ausriuchern von Fichsen und Dachsen ist
verboten (Art. 43).. .

Dagegen ist die Verabfolgung von Primien ,fiir die Erlegung
von nicht geschiitzten Tieren, die .der Landwirtschaft, der Fischerei
und dem Wildstand besonders schidlich sind“, den Kantonen gestattet
(Art. 34), wodurch z. B. die endgiiltige Ausrottung des Fischotters in
der Schweiz beschlossene Sache ist.!

Erfreulich dagegen ist der Schutz unserer beiden grossten Raub-
vogel namlich des Steinadlers und des Uhu, vor Ausrottung. Dafir,

! Dazu: P. 8., Die Ausrottung des Fischotters in der Schwelz, Basel, 1917.
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und insbesondere fiir den Schutz der letzteren, als Miusevertilger hichst
niitzlichen Rieseneule! ist der zoologische Naturschutz in erster Linie
Stianderat Dr. &. Keller zu Dank verpflichtet.

Der weitere Ausbau des zoologischen Naturschutzes in der Schweiz
ist also vor wie nach wesentlich der privaten Initiative anheimgestellt,
die ja auch, was als trostlich festzustellen ist, eine immer lebhaftere
Tatigkeit entfaltet. Mogen die kantonalen Kommissionen sich vor Augen
halten, dass sie von der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
aus, deren mittelbare Organe sie sind, zu Leitern der gesamten Natur-
schutzsache in ihren Kustodaten bestimmt sind und dass sie also vor allem
auch ihre Initiative der Erhaltung der gesamten autochthonen Fauna
zuzuwenden haben. Damit stellen sie sich in den Dienst einer hohen
internationalen Kulturaufgabe, gemiss dem schonen Worte des italieni-
schen Botanikers und Naturschiitzers R. Pampanini in Florenz:2 ,L’idea
della protezione della Natura & una di quelle idee fondamentali che
non possono morire.“

Der Jahresbericht der Eidgenodssischen Nationalparkkommission fiir
1925, vom Verfasser Dr. Bithlmann, Sekretir der Kommission, dém
Unterzeichneten eingesandt, lisst dessen unermiidete Tatigkeit zum
Wohle und zur Weiterentwicklung unserer Grossreservation aufs deut-
lichste erkennen, deren prichtiges Gedeihen, seit der Griindung im
Jahre 1914 bis heute, die Frucht seiner energischen und einsichts-
vollen Oberleitung ist.

Mige die Schweiz des schonen Lobes, das der rithmlich bekannte
Ornithologe und Naturschiitzer A. Burdet im Hinblick auf diese eid-
genbssische Schopfung ausgesprochen hat, sich immer wiirdiger er-
weisen: ,En instituant son merveilleux Parc national dans 1’Engadine,
la Suisse s’est mise & la téte de 1’Europe.“?

Botanik. )

Nachdem auf Anregung der S. N. K. hin vom Jahre 1907 bis 1924
in allen Kantonen Pflanzenschutzverordnungen erlassen worden sind,
mit alleiniger Ausnahme des kleinen und fiir botanische Schutzfragen
nur wenig in Betracht fallenden Kantons Genf, hat der Unterzeichnete
die simtlichen Verordnungen zusammengestellt und vervielfiltigen lassen
zum Zwecke, sie an alle kantonalen Naturschutzkommissionen und noch
einige andere Interessenten zu verteilen. Von einer Drucklegung, die
besonders auch zuhanden von Regierungen, Vereinen, hohen und niedern
Beamten -u. a. m. hitte wiinschenswert erscheinen konnen, musste der
Unkosten wegen Abstand genommen werden; sie finden sich aber simt-
lich in den Jahresberichten der S.N. K. je nach der Zeit ihres Er-
scheinens wiedergegeben. Mit diesem die gesamte Schweiz deckenden
Konvolut von Pflanzenschutzverordnungen kam der Beschluss zur end-

! Dazu: A. Richard: Le Grand-Duc dans les Alpes, Nos Oiseaux, Bulletin
de la Société Romande pour 1’étude et la protection des oiseanx, 1923, 65 ff.

? @li esponenti pilt rimarchevoli e pit rari della Flora toscana nel censi-
mento dei monumenti naturali d’Italia, Forll, 1924, 5.

# Nos Oiseaux, 1924, 72,
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giiltigen Ausfithrung, der von der S. N.K.in ihrer Sitzung vom 28. Juli
1907 nach diesem Endziel hin gefasst worden war.

Der erste Kanton indessen, welcher eine solche Schutzverordnung
erlassen hatte, und zwar am 13 Juli 1906, war der Kanton Wallis,
der also der S. N. K. um ein Jahr zuvorkam.‘1 Es ist darum unzutreﬁend,
wenn in einer neuesten deutschen Druckschrift zu lesen steht:2 ,Die
- 8. N. K. erstrebte nach dem Muster von Osterreich und Bayern Gesetze
mit dem Erfolg, dass alle Kantone, mit Ausnahme des Kantons Genf,
Pflanzenschutzverordnungen getroffen haben ;* denn wenn auch in
()sterrelch noch frither als 1907 in gewissen Distrikten Schutzbestim-
mungen fiir Alpenpflanzen, namentlich fiir Fdelweiss, erlassen worden
waren, 5o ,ist in Bayern bis zum Jahre 1908 seltens der Regierung
nichts zum SChutze der Alpenpflanzen geschehen“ (1. c¢. 47). Richtig ist
indessen, wenigstens fiir .die Mehrzahl der Kantone, die Feststellung
(L. c. 49), dass ,alle Pflanzenschutzbestimmungen in der Schweiz ledig-
lich auf dem Papier stehen“. Freilich machte man in den bayerischen
und osterreichischen Alpen keine erfreulichere Erfahrung ; denn es heisst
dariiber (1. c. 52): ,Die in den einzelnen Alpenlindern erlassenen
Gesetze stehen, wie immer wieder betont werden muss, lediglich aut
dem Papier; gehandhabt wurden sie nur in wenigen Fillen.“ '

Diese mithin ganz allgemeine Tatsache der Nichthandhabung be-
stehender Pflanzenschutzverordnungen nahm der Unterzeichnete zum
Anlass, um den kantonalen Naturschutzkommissionen, ausser dem er-
wihnten Konvolut aller kantonalen Pflanzenschutzverordnungen, auch
eine iibersichtlich von ihm zusammengestellté Liste der in den ein-
zelnen Verordnungen namhaft gemachten geschiitzten Pflanzenarten
zuzustellen, mit Hinzufiigung des Verzeichnisses der Kantone, in denen
die betreffenden Pflanzen unter Schutz gestellt waren. Dieses Verzeichnis,
das lehrreiche Winke iiber die Prinzipien des Pflanzenschutzes in. den
verschiedenen Kantonen gibt, kann leider wegen seines, im Verhiltnis
- zum verfiigharen Raum zu grossen Umfanges hier nicht wiedergegeben
werden ; dagegen sei dem Begleitschreiben vom Februar 1925 hier der
ndtige Raum gegonnt; es hat denm folgenden Wortlaut: '

»An die Prasidenten der kantonalen Naturschutzkommissionen !

Der Pflanzenschutz ist jetzt in allen Kantonen der Schweiz durch
gesetzliche Vorordnungen eingefiihrt, mit - alleiniger Ausnahme des
Kantons Genf, wo er nicht zur Wirkung zu bringen ist. Wir konnen
aber sagen, dass die Schweiz jetzt in toto unter Pflanzenschutz gestellt
ist. Aus dem zusammengestellten Konvolut simtlicher Verordnungen
. habe ich nun die beiliegende Ubersicht zusammengestellt, die ich Thnen
und Ihrer Kommission zur .Beurteilung anheimgebe. Es geht aus ibr
hervor, dass der Pflanzenschutz in der Schweiz nicht von einem ein-
heitlichen Gesmhtspunkte aus aufgestellt. wurde, dass vielmehr jeder

! Janresbericht der S. N. K, 2, 1907/08, in den Verhandlungen 8. N. G.,
1908, 2. 88 ff.

2 Schmolz, C., Festschrift zum 25 jahrigen Bestehen des Vereins zum
Schutze -der Alpenpﬂanzen, Bamberg, 1925, 48 f.
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Kanton seine eigenen Bestimmungen hat, ganz unbekiimmert um die-
Jjenigen der nichstgelegenen Nachbarkantone, es fehlt dem schweizerischen
Pflanzenschutz an einheitlichen Prinzipien. Pflanzen, die in' dem einen
Kanton namentlich unter Schutz gestellt sind, fehlen in den Verzeich-
nissen der Nachbarkantone, so dass emhelthche Schutzbestimmungen
fiir die Floren zusammenhingender und deutlich charakterisierter Ge-
biete, wie der Alpen, des Jura und des Niederlandes, noch erst ge-
.schaﬂen werden miissen. Um eine solche Vereinheitlichung, n#mlich
einen Ausgleich der Verordnungen nach allgemeineren Gesichtspunkten,
die iiber den einzelnen Kanton hinausgreifen, herbeizufiihren, habe ich
die Zusammenstellung vorgenommen und ersuche Sie, Ihre kantonale
Pflanzenschutzverordnung in diesem Sinne einer Revision zu unter-
werfen. Auch die Massnabhmen des Schutzes, in den verschiedenen
Kantonen verschieden gehandhabt, diirften sich mehr vereinheitlichen
lassen. Dabei konnen fiir den einen Kanton, z. B. infolge noch reichen
Bestandes von alpinen Arten, weitherzigere Schutzbestimmungen statt-
haft sein, wihrend in andern, wo die zu schiitzenden Pflanzen schon
seltener geworden sind, die Ziigel schiirfer angezogen werden miissen.
Wenn z. B. im Kanton Uri 20—30 Pflanzen fiir eine Person gestattet
werden konnen, so diirfte eine solche Bestimmung in manchem andern
Kanton den botanischen Naturschutz illusorisch machen, da es sich bei
den Schutzverordnungen ja nicht um eine einzelne Person handelt,
sondern um das gesamte Publikum und um den Handel an Bahnhéfen,
in Gasthiusern usw. Eine Gesellschaft oder Schule, die mit der Er-
laubnis der genannten Pflanzenzabl fiir jede Person auf einen Bestand
von Edelweiss, Alpenakelei, Frauenschuh usw. geriete, wiirde ungestraft
diesen ganzen Bestand von Bliiten abgrasen konnen, wobei auch .mit-
unter die Wurzeln mitgehen, und Kinder, die sich zusammentun und
z. B. von Edelweiss einen gemeinsamen Vorrat aufspeichern wiirden,
wie Sie an dem im Jahresbericht Nr. 7, den Sie besitzen, auf Seite 35
veroffentlichten Bilde sehen, wiirden unbehelligt jedes fiir sich beliebig
viele Striusse auf Bahnhiéfen und an Fremdenorten an den Mann
bringen konnen. Es bleibt also den kantonalen Naturschutzkommissionen
anheimgestellt, dariiber schliissig zu werden, auf welche Weise dem
bestehenden Schaden begegnet werden  kann. Es diirfte sich jedenfalls
das Vorgehen empfehlen, es moge die Kommission an die Regierung
das Gesuch, einreichen, die kantonale Pflanzenschutzverordnung in ge-
niigend vielen Exemplaren drucken zu lassen und sie an die folgenden
Stellen zu versenden: Justizdepartement und dessen Organe, namentlich
auch an die Staatsanwilte; Polizeidepartement und dessen Organe in .
Staat und Gemeinde; Erziehungsdepartement fiir die Lehrerschaft und
die Schiiler und Schiilerinnen der hoheren Klassen, in Universitits-
kantonen auch an die Universititen; Forstdirektion, Staats- und Ge-
meindepersonal des Forstwesens; Gemeindebehorden (Oberimter, Bezirks-
amter, Gemeinderite) ; Wildhiiter, namentlich in Bannbezirken, Bannwarte,

Flurhuter, Bergfiihrer, Wevmelster Alpvogte, Hirten, Flscherelaufseher

sdmtliche Mitglieder der Alpenklubsektlonen



Die Regierungen wiren ferner einzuladen, die Verordnungen sffentlich
anschlagen zu lassen und zwar in Bahnhéfen, Hotels, Gasthi#usern, Pen-
sionen, Klubhiitten, Bergwirtschatten und in allen oftentlichen Anstalten.

Die Verordnung sollte auch in den kantonalen Zeitungen verdffent-
licht werden.

Es kann kein Zweifel daruber bestehen, dass solch strenge Durch-
fihrung des Pflanzenschutzes vom Publikum als vexatorisch empfunden
und dass dariiber offentlich Klage gefilhrt werden wird; aber es geht
hier nach dem Sprichwort: «Man kann dem Pudel den Pelz nicht
waschen, ohne ihn nass zu machen >, .und in Bayern, um ein Beispiel
anzufiihren, hat man schon letztes Jahr mit energischem Einschreiten
begonnen. In den ,Miinchener Neuesten Nachrichten heisst es dariiber
am 8. Juni 1924 : <« Mit Befriedigung ist festzustellen, dass behordlicher-
seits im Pflanzenschutz nun ganze Arbeit gemacht wird. Die Uber-
wachungsbeamten erhielten Anweisung, Verfehlungen gegen die Vor-
schriften auf das schiirfste zu begegnen. Neben Beschlagnahme der
iiber die gesetzlich festgelegte Zahl von sechs Stiick hinausgehenden
Menge geschiitzter Blumen wird stets Strafanzeige erhoben. Hervorzu-
heben ist, dass auch die Polizeidirektion und der Stadtrat Miinchen
nichts unversucht lassen, die Ausrottung unserer heimischen Flora
wirksam zu bek#mpfen. » ’

Indem ich somit die kantonalen Kommissionen ersuche, fiir die
Pflanzenschutzverordnungen strengere Nachachtung herbeizufithren als
es bisher geschehen ist, und zwar womdglich schon fiir die kommende
Sommersaison, wiirde ich fiir eine kurze Mitteilung zuhanden der Zen-
tralen Kommission dariiber, ob sie sich der bezeichneten Aufgabe unter-
ziehen wollen, verbunden sein. Sollte sich aber, Herr Prisident, Ihre
Kommission ablehnend verhalten, so miisste die Zentrale Kommissmn
bei Ihrér Regierung im bezeichneten Sinne Vorstelhg werden. Es wire
aber einem Vorgehen von seiten der kantonalen Kommlssmnen bei
weitem der Vorzug zu geben.

Die in diesem Schreiben enthaltene Anregung einer Revision der
kantonalen Pflanzenschutzverordnungen im Sinne einer interkantonalen
Vereinheitlichung ist indessen nicht fiir gut.befunden worden. Unser
Ehrenmitglied Dr. Christ antwortete auf Befragen an den Unterzeich-A
neten am 23. Februar 1925 u. a. das Folgende:

»Ich begreife sehr wohl, dass Thnen als Parallele und quasi Korol—
la.rium zu dem eldgenossmchen Jagd-, respektive Wildschutzgesetz eine
eidgendssische Pflanzenschutzverordnung vorschwebt, womit dann ein
gewisses Ideal der moglichen Protektion der schweizerischen lebenden
Natur erreicht wire. Indessen hege ich starke Zweifel an der Erreich-
barkeit dieses Zieles. Einmal wiirde die fragliche Verordnung keine ein-
heitliche sein, sie wiirde vielmehr in eine Mehrheit von Abschnitten
nach den geographischen Bezirken zerfallen, indem die Bediirfnisse nach
Pflanzenschutz fiir die verschiedenen Landesregionen doch sehr ab-
weichende sind. Es miisste ein Abschnitt iiber die Alpen, ein solcher
fiir - die Voralpen, ein fernerer fiir die Torfmoore und Waldgebiete des

6
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Mittellandes nebst dem Jura und einer fiir die siidliche Vegetation der
insubrischen und der Rhonegegend usw. (Wallis, ostliches Graubiinden)
erlassen werden: Was das Waldgebiet betrifft, wiirde sich die Verotrd-
nung einigermassen mit dem bestehenden eidgendssischen Forstgesetz
berithren. Wenn wir dann JThre Zusammenstellung der geschiitzten
Pflanzenarten an Hand der kantonalen Verordnungen vergleichen, so
sehen wir, dass nicht nur die Bediirfnisse, sondern auch die Anschauun-
gen der einzelnen kantonalen Behorden iiber diese Arten, sowie iiber
den Umfang des zu gewihrenden Schutzes sehr verschiedene sind, so sehr,
dass man kaum hoffen darf, sie auch nur notdiirftig unter einen Hut
zu bringen.“

Diesen Sitzen war eine ausfithrliche Begriindung beigefiigt, die
leider, eben ihrer Ausfiihrlichkeit wegen, bei dem knapp zugemessenen
Raume nicht wiedergegeben werden kann. Doch mag noch die Bemer-
kung folgen :

,Kurz: Die Ausarbeitung des Projektes einer solchen eidgenos-
sischen Verordnung wire eine sehr komplizierte und kitzliche Arbeit,
die eine jiingere Kraft, als die meinige, gehorig in Atem setzen wiirde.“

Auch die bernische Naturschutzkommission verhielt sich ablehnend,
so sprach sich Prof. Fischer dariiber mit folgenden Worten aus!:

,Die Vereinheitlichung der Pflanzenschutzverordnung fiir die ganze
Schweiz hitte ja unbestreitbare Vorteile, aber meines Erachtens muss
sie an der Liste der zu schiitzenden Pflanzen scheitern. Diese wiirde
viel zu gross und infolgedessen entweder vexatorisch oder illusorisch,
und auf jeden Fall schwer zu handhaben. Vor allem aber sind die Ver-
h#ltnisse von Gebiet zu Gebiet ganz verschieden (wenn z. B. in Basel
die Anemone hepatica mit Recht geschiitzt wird, so wire ihr Schutz
im Wallis und wohl auch im Kanton Schaffhausen ein Unsinn, und
wenn in Schaffhausen Arum maculatum geschiitzt wird, so koénnte man
- sich als Botaniker bei Bern diesen Schutz nicht gefallen lassen; er wire
auch ganz unnétig). Es wire auch keineswegs gentigend, in dieser Hin-
sicht Jura, Mittelland und Alpen auseinander zu halten, denn es liegen
auch innerhalb dieser Gebiete im einzelnen ganz verschiedene Bediirf-
nisse vor. Wir haben ja gerade im Kanton Bern, der besonders ver-
schiedenartige Gebiete umfasst, in dieser Richtung unsere Erfahrungen
gemacht in bezug auf die grosse Schwierigkeit, welche sich einer Liste
der zu schiitzenden Pflanzen entgegenstellt, und die besonderen Verhilt-
nisse unseres Kantons fithrten uns dazu, diese Liste stark einzuschrinken.
Wiirde man aber bei uns nun auch die Pflanzen schiitzen wollen, die
in andern Kantonen geschiitzt sind, so ergidben sich fiir uns unertrig-
liche Verhiltnisse. Nie und nimmer konnten wir uns im Kanton Bern
eine Liste in dem Umfange der von Herrn S. aufgestellten auferlegen lassen.

»Eine allgemeine schweizerische Verordnung wire daher nur unter
der Bedingung moglich, dass darin auf eine Pflanzenliste verzichtet

1 Siehe L. v. Tscharner, Jahresbericht der-bernischen Na.turschutzkommls-
sion fiir 1925 in: Mitt. Naturf. Ges. Bern, 1925.
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wird und das Reglement sich auf allgemeine Grundlinien beschrankt
und die Listen dann fiir jeden Kanton apart aufgestellt werden. Ubrigens -
scheint mir eine weitere Schwierigkeit darin zu liegen, dass wir kein
einheitliches Strafrecht haben.

,lch erklire mich daher bis auf weiteres gegen eine schweize-
rische Verordnung. Beschrinke man sich, wenn man etwas tun will,
auf die Herausgabe einer Sammlung der samtllchen kantonalen Verord-
nungen.“ -

Es sind nun im Berichtsjahr in mehreren Kantonen Schritte zu einer
energischen Handhabung der Schutzverordnungen unternommen worden,
so z. B. in Baselstadt, wo Dr. W. Vischer sich tatkriftig fiir Pflanzen-
schutz im 1nterkantonalen Sinne in Tatigkeit setzte und zu diesem
Behuf mit dem Polizeidepartement Fiihlung genommen hat.

Im oben erw#hnten bernischen Jahresbericht heisst es dariiber:

,unserm letztjihrigen Ersuchen, die Pflanzenschutzverordnung mit
der Ergi#nzung betreftend die Moorpflanzen den bernischen Alpenklub-
sektionen zur Verfiigung zu stellen,! -hat die Forstdirektion in liberaler
Weise Folge gegeben. Es erhielten 18 Sektionen des Klubs 290 deutsche
und 35 franzoésische Exemplare davon zu freier Verwendung, und wir
sind iiberzeugt, dass sie hier Verstindnis und Beachtung finden.

,Die gleichzeitig gewiinschte Verteilung an Sekundar- und Primar-
schulen des Alpengebietes wurde dagegen als iiberflissig erachtet, da
die Verordnung wie ihre Ausdehnung auf Moorpflanzen den Lehrern
im Frithjahr durch das ,Schulblatt in Erinnerung gebracht wiirde.

»Zur weitern Bekanntmachung der Verordnung hat dafiir die Forst-
dlrektlon im Mai das viersprachige, erstmals 1915 verteilte Plakat mit
den Hauptbestimmungen, begleitet von einem angemessenen erkular,
wiederum in grosserer Menge verschickt. Bedacht wurden dabei, mit
bis zu vier Stiick, alle bekannten Hotels und Pensionen gemiss Ver-

"~ zeichnis des Verkehrsvereins — je nach ihrer Bettenzahl.

-nKlagen der Missachtung des Pflanzenschutzes sind uns von keiner
Seite zugekommen. “

In den Mitteilungen der Sektion Pilatus des S. A. C. (3, 1925)
erschien ein energischer Aufruf zum Schutze der Alpenpflanzen, unter-
zeichnet von der genannten Sektion, sowie von der Naturforschenden
Gesellschaft, der Vereinigung fiir Heimatschutz, dem Skiklub und der
Alpina Luzern, worin es u. a. heisst:

»,0ri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Luzern, also alle Kantone
unseres herrlichen urschweizerischen Exkursionsgebietes, verbieten das
massenhafte Pfliicken, das Ausgraben, Ausreissen und Feilbieten seltener
oder in ihrem Bestande bedrohten Alpenpflanzen und bedrohen Uber-
treter dieses Verbotes mit Bussen bis zu 100 baren Franken.....
Dabei leisten sich die Kantone in der strengen Durchfiihrung des
Pflanzenschutzgesetzes gegenseitige Rechtshilfe, d. h. wenn z. B. ein

! Siche dazu Jahresbericht der 8. N. K. fiir das Jahr 1920/1921 in Verh.
8. N. G. 1921, 1, 63.
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Blumenfrevler in Luzern angehalten wird, so kann er sich nicht mehr
damit ausreden, er habe die Pflanze nicht im Kanton Luzern gewonnen,
sondern in Nidwalden oder Uri; denn dann wird er sofort der dortigen
Polizei zur Bestrafung angezeigt.!

Polizeiorgane, Forstbeamte, Wildhiiter und Bannwarte sind ver-
plichtet, Ubertretungen der Pflanzenschutzverordnungen zur Anzeige zu
bringen; sie werden daher ein wachsames Auge auf alle Touristen
haben und gelegentlich auch etwa verdiachtige Rucksicke einer inneren
Priifung unterziehen. Verstindige Touristen werden die genannten
Staatsorgane in ihrer Uberwachungstitigkeit unterstiitzen.

Es ist daher dafiir gesorgt, dass die Verordnungen betreffend
Pflanzenschutz nicht mehr bloss durch die bekannten vier Nigel, mit
welchen sie offentlich angeschlagen sind, gehalten werden, und fiir- den
Rechtsbrecher der Spruch gilt: ,Wer nicht horen will, muss fiihlen.“

Im Jahresbericht der urnerischen Naturschutzkommission fiir 1925
schreibt der Prisident M. Oechslin iiber den Pflanzenschutz das fol-
gende : _

»Mit dem abgelaufenen Jahr konnte die Naturschutzkommission
Uri ihre Propagandaarbeit fiir den Naturschutz in unserm Kanton in
erfreulicher Weise weiter ausbauen. Im Friihjahr gelangten 190 Pflanzen-
schutzplakate innerhalb des Kantons an die Hotels, Gasthife, Restau-
rants, Stationen und zahlreiche tffentliche Lokale zum Versand, und wir
konnten bemerken, dass ein grosser Teil von diesem Aufruf zum
Schutz der Natur sein sichtbares Plitzlein erhalten hatte. Zur Fast-
nacht in Altdorf konnten wir fiinf Damen gewinnen, die sich als
Alpenblumen (Feuerlilie, Frauenschuh, Edelweiss, Alpenrose, Alpen-
veilchen) verkleidet in den Dienst des Naturschutzes stellten und in
den Tanzsilen und Vergniigungslokalen unserer Residenz in Blumen-
farben gedruckte Kirtlein verteilten, die den letztjihrigen Pflanzen-
schutzerlass des Regierungsrates, die geschiitzten Pflanzen und einen
allgemeinen Appell fiir den Naturschutz trugen. Im August erliessen
wir in unsern beiden Zeitungen einen Aufruf fiir den Schutz der Pflanzen,
da die Frevler immer noch zahlreich blieben und neun Anzeigen er-
gingen. Die Fehlbaren wurden von der Polizeidirektion Uri mit Bussen
belegt. ¢ '

Es steht zu hoffen, dass auch die andern Kantone die notigen
Schritte tun werden, um ihre Pflanzenschutzverordnungen vom Papier
hinweg zur tatkriftigen Wirkung zu bringen.

Leider haben wir den Verlust von zwei besonders wertvollen bo-
tanischen Naturdenkmilern zu beklagen, ndmlich den der prachtigen

! Demnach ist auch die in der oben erwihnten Schrift von Schmolz ent-
haltene Bemerkung nicht fiir die gesamte Schweiz zutrefiend, welche lautet
(. c. 49): ,Die schweizerischen Pflanzenschutzbestimmungen haben nur fiir die
einzelnen Kantone Giiltigkeit. Wenn z. B. ein Héndler im Kanton A eine dort
gesetzlich geschiitzte Pflanze verkauft und nachweisen kann, dass diese aus
dem Kanton B stammt, kann er nicht gestraft werden.“



— 85 —

uralten Eibe auf dem Gerstler bei Burgdorf! und den berithmten Ahorn
in Melchthal. Was die erstere betrifft, so traf im Dezember 1925 die
Nachricht ein, dass der Baum plétzlich von einem zerstorenden Pilze
befallen worden -sei. Dr. W. Vischer begab sich darauf unverweilt zur
Stelle, um einen Augenschein vorzunehmen, worauf er am 10. Januar
1926 dariiber an den Unterzeichneten das Folgende meldete:

,vergangenen Dienstag war ich in Heimiswil, um die Eibe anzu-
sehen. Herr Dr. Giumann, auf der Durchreise von Bern nach Ziirich,
sowie Herr Kreisforster von Erlach in Burgdorf waren S0 freundlich
mitzukommen.

Der Baum ist von Polyporus sulfureus befallen. Der Pilz wurde von
Herrn Prof. Fischer in Bern bestimmt. Auch bei unserem Besuch be-
merkten wir verschiedene Fruchtkérper in verschiedener Hohe am Baum.
Dieser Pilz befallt zuerst das Kernholz. und dringt dann von innen
gegen das Splintholz und die Rinde vor. Irgendwelche Massregeln
konnen nicht mehr genommen Werden, jedoch kann der Baum noch
mehrere Jahre oder Jahrzehnte leben.“

- Das Schicksal der uralten Eibe ist also besiegelt, die paar Jahre,
die sie noch aufrecht stehen kann, niitzen uns nichts mehr. Seltsam,
wie dieser bisher kerngesunde Baum jetzt, vom Alter geschwiicht, den
Angriffen eines Pilzes, dessen Sporen ihn zweifellos im Verlauf seines
1000jahrigen Lebens immer von Zeit zu Zeit betallen hatten, nicht
mehr Widerstand entgegensetzen konnte.

Uber den Untergang des Melchtaler Bergahorns entnehmen wir
einer Schilderung des Naturschutzprisidenten von Ob- und Nidwalden,
Prof. Dr. P. E. Scherer, ? die folgenden Ausfiihrungen :

,Sonntag, den 18. Oktober 1925, wurde der gewaltlge Bergahorn .
auf der Alp Ohr im obwaldnerischen grossen Melchtal dureh leicht-
sinniges Hantieren mit Feuer vernichtet... Jeder Naturfreund wird
diesen Ausgang beklagen; denn mit dem Riesenahorn ist auch die
griosste Sehenswiirdigkeit des Melchtals verschwunden und ein Natur-
denkmal zerstort worden, das in der Schweiz kaum seinesgleichen
hat . . . Der (hohle) Stamm brannte zum Teil aus, das Gewicht der
Krone riss den Baum um. Heute ragen noch einige rauchgeschwirzte
Baumsplitter ruinenhaft empor . . . Der Riese ist gefallen, der da droben
unter den Steilhﬁngen des Widderfeldes thronte wie ein-m#chtiger, alters-
grauer Konig. Hitte er doch .erzithlen kénnen, was in seinem langen
Dasein alles in seiner Umgebung sich abspielte! Er stand wohl schon
griinend an der Wiege der jungen Eidgenossenschaft, hat den Auszug
gesehen zu .s0 mancher Schlacht, von Sempach bis Marignano, hat den
Seligen von Ranft geschaut, da er unten durchs Tal pilgerte nach seinem
Gute Bergmatt zu hinterst im Melchtal und dann auch zu seiner ersten
Einsiedelei im weltverlorenen Klysterli. Der Ahorn erlebte auch die

1 Uber d.le Slcherstellung dieses Baumes und seinen botanischen Wert
siehe Jahresbericht der 8. N. K. 6, 1911/1912, Basel 1913, 49 ff.
? Der Rlesenahorn im Melchtal ein Nekrolog, ,,Vaterland“ 5. April 1926
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bescheidene Entwicklung des heimatliches Tales, die Hiittenwerke, in

denen die Eisenerze von der Frutt ausgeschmolzen wurden, den Einfall der

Berner nach der Schlacht von Villmergen und so manches andere, das

sich im Strome der Jahrhunderte aneinanderfiigte. Er sah die Jahres-

zeiten in scheinbar ewiger Folge sich ablésen, sah Geschlechter kommen
und gehen, bis nun auch sein Schicksal sich erfiillt hat.“

Im Gegensatz zu diesen betriiblichen Nachrichten gelangte von
seiten des Zentralprisidenten am 14. Oktober 1925 an den Unterzeich-
neten die folgende erfreuliche Mitteilung :

»Messieurs Cenci, avocat et notaire, habitant Lugano, possédent,
dans le val du Vedeggio, prés de la station de chemin de fer de La-
mone, canton du Tessin, une petite propriété sur laquelle se dressent
trois superbes chénes. En souvenir de leur pére, qui était un admi-
rateur de la nature végétale, ces Messieurs ont manifesté 1’intention
de donner cette propriété & la Confédération. ILe Département fédéral
de 'Intérieur s’est mis en relation avec ces Messieurs, et ceux-ci ont
décidé de faire don & la Société helvétique des sciences naturelles, 2a
perpétuité, des trois chénes et du sol qui les supporte.

Schluss des Verzeichnisses geschiitzter Naturdenkmdiler in den ver-
schiedenen Kantonen.

Glarus. Botanik. Erlass einer Pflanzenschutzverordnung vom
17. Juni 1908.

Zoologie. Dauerndes Schutzgebiet fiir Jagdwild der Freiberg
Kirpfstock seit dem Jahr 1569.

Luzern. Geologie. Der Gletschergarten in Luzern im Besitz der
Familie Amrein. _

Botanik. Erlass einer Pflanzenschutzverordnung am 14. Mirz
1908.

Zoologie. Ornithologisches Reservat am Sempachersee.

Schwyz. Botanik. Reservat Roblosen bei Einsiedeln fiir Eiszeit-
pflanzen (Glazialrelikte). Erlass einer Pflanzenschutzverordnung am
1. Juli 1915. '

Zoologie. Ornithologisches Reservat Frauenwinkel-Ufenau im
Ziirichsee.

St. Gallen und Appenzell. Vom Prisidenten der Naturschutzkommis-
sion St. Gallen und Appenzell, Dr. H. Rehsteiner, ist dem Unterzeich-
neten das folgende Verzeichnis der geschiitzten Naturdenkm#ler ein-
gereicht worden : '

Geologie. FErratische Blocke, die definitiv geschiitzt sind:

153 an ihren urspriinglichen Standorten in der Gegend von Pfifers,
Ragaz, Mels, Berschis, Wallenstadt, Mols, Quinten, Benken (Bildstein),
Uznach, Rieden, Jona, Wartau-Azmoos, Buchs, Riiti, am Kamor, Alt-
statten (Donnerbach), Eichberg, Stoos, Gais, Heiden, Rorschacher-
berg, Tannenberg, Gossau, Sitterwald bei St. Gallen. 28 aus der Um-
gebung der Stadt St. Gallen, welche im Stadtpark aufgestellt sind.

Der ,Staudenbiichel“ bei den Weihern ,die kleinen Fuchslocher, geo-
logisches Unikum als letzter Ausliufer der Seelaffe (Muschelsandstein)
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gegen Osten, Grosse 58,13 Aren, seit November 1917 Dient zugleich
als Moor- und als ornithologisches Reservat.

Botanik. Moorreservate, zugleich botanische und ornithologische
Reservate, im Bauriet, Gemeinden Thal und Rheineck, welches ganze
Gebiet, insgesamt 4 Hektaren durch Kauf in den Besitz der st. gallischen
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft' iiberging.

Zwei Weiher mit Umgeldnde, genannt die ,Kleinen Fuchslocher®.
Grosse 57,52 Aren, seit September 1916. ‘

Der auch als Moorreservat dienende schon erwihnte Staudenbiichel.

,Steingruben®. Vier Weiher mit Umgeliénde, Grosse 28,72 Aren, seit
November 1918. :

Eine Anzahl zusammenh#ngender Riedstiicke auf der nérdlichen Seite
des Bahndammes der SB B, anschliessend an das Areal der ,Kleinen
Fuchslocher und sich in ostlicher Richtung erstreckend bis nord-

~ Ostlich der H#usergruppe Bauriet, enthaltend charakteristische Baum-
gruppen, Moorstiicke, Sumpfgrﬁben Grosse 260 Aren, seit Dezember

. 1928.

Eine Chile-Tanne, Araucarla. imbricata, auf dem Gute Weinberg bei
St. Margrethen, iiber 80 Jahre alt, im Freien ohne Winterschutz,
seit 1908 durch die st. galhsche Naturmssenschafthche Gesellschaft
geschiitzt.

Betula humilis, einziger Standort der Schweiz im Griindenwald bei

- St. Gallen. ' ‘

Erlass der Pflanzenschutzverordnungen fiir den Kanton St. Gallen
am 31. Mai 1907, fiir Appenzell A.-Rh. am 29. November 1907, fiir
Appenzell I.-Rh. am 19. September 1913. :
] Zoologie. Ornithologische Reservate:

Kaltbrunnerried, zirka 2'/s Hektaren, seit 1914, alljahrlich mit zirka
400 Movennestern, zahlreichen Wildenten und andern Wasservigeln
bevdlkert.

Entenseelein bei Uznach, seit 1919. Diese beiden im Linthgebiete gele-
genen Reservate sind von der st. gallischen Naturwissenschaftlichen
Gesellschaft gepachtet. ‘

Staudenbiichel im Bodenseegebiet, sowie die oben genannten Moor-
reservate im Bauriet.

‘Privates Reservat bei Heerbrugg, durch die Firma Schmldhemy dem
Naturschutz zur Verfiigung gestellt.

ySchwalbenfelsen“ im Bauriet, Felsennistplatz der Mehlschwalbe (Che-
lidon urbica).

Sandgrube beim Bildweiher im Stadtbezirk St. Gallen und
,Stadthiigel* beim Bahnhof Gossau als Nistplitze der Uferschwalbe
(Cotyle riparia). :

Bildweiher bei Winkeln- . .

Burgweiher in Lachen-Vonwil im Stadtbezirk St' Gallen.

Stadtweiher nordlich der Altstadt Wil.

Das Gebiet Inseli-Garnhenke bei Rapperswil.

Im Sintisgebirge besteht das Verbot des Adlerabschusses.
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Tessin. Botanik. Geschiitzte Bdume: 3 FEichen bei Lamone
(siehe oben Seite 86).

Erlass einer Pflanzenschutzverordnung am 23. Juli 1923.

Reservation: Zone Castagnola-Gandria zur Erhaltung der dor-
tigen prachtigen und wissenschaftlich wertvollen insubrischen! Vegetation
als tessinischer Nationalpark ist in Vorbereitung und geht der Ver-
wirklichung entgegen.

Unterwalden.

Nidwalden: Erlass einer Pflanzenschutzverordnung am 7. Juni
1924.

Obwalden: Erlass einer Pflanzenschutzverordnung am 19. April
1910.

Waadt. Der Prisident der waadtlindischen Naturschutzkommission,
Professor Dr. Ch. Linder, hat am 16. Dezember 1924 ein Inventar der
bis dahin im Kanton geschiitzten Naturdenkmiler im « Bulletin de la
Société vaudoise des Sciences naturelles> 55, 1925, veroffentlicht, die
sich in die folgende Liste zusammenfassen lassen:

Geologie. Erratische Blocke: Pierre & Combaz, forét Vernand,
Lausanne; Pierre & Pény, Mies; Pierre 4 Bessa, Bex; Bloc monstre
(Bloc Charpentier) ibidem; Pierre a Baulet, Jura vaudois; Bloc Vinzio-
,du Centenaire“ en Chissiez, commune de Lausanne; Pierre aux Vierges,
Lausanne; Blocs du Bon Chateau, commune de Rances; Bloc en Plan-
dessous, Aubonne ; Bloc de Vin Moulin, Carrouge; Bloc Vermot, Grange
~de la Cote s. Ste-Croix; Bloc Monument de Charpentier, Bex; Bloc du
Bois de Bamp, Romainmoétier; Bloc & la Frétaz, Bullet; Pierre bleue,
aux Cotes, Lignerolles; Bloc du paturage du Petit Chardevaz s. Mont-
richer.

. Ausserdem hat das Département de ’Agriculture am 31. Mirz 1891
das folgende Zirkular erlassen: « Toute vente ou exploitation de blocs
erratiques se trouvant sur des propriétés cantonales ne peut avoir lieu
sans une décision spéciale du Département de I’Agriculture. Des sociétés
scientifiques ayant demandé la conservation des blocs erratiques qui sont
des preuves indiscutables de la transformation totale des conditions
topographlques et chmatérlques de notre pays, nous tenons & les garder
intacts.“

, Hydrologie. Partie du lit de l’ancienne Thiéle, vers l’ancien
Saut; partie du lit de ’ancien Buron, derriére Clendy; étang au bord
de la mnouvelle route d’Yvonand.

Botanik. Terrains aux abords du chateau de Chillon; tourbiére
et forét de la Vraconnaz s. Ste-Croix.

Die erwihnten alten Flussliufe und Sumpfgeblete dienen vor allem
dem botanischen Naturschutz

! Dazu Jahresbericht fiir 1923 (Verh. S. N. G. 1923, 1, 72), wo ein sinn-
storender Druckfehler unbemerkt geblieben ist; es muss statt pinsularischer
Vegetation“ natiirlich heissen: ,insubrischer“.
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Arbres isolés: Epicéa vergé, aux Cotes, Lignerolles; Hétre au bord
de la route entre Montpréveyres et Ste-Catherine; Chéne pédonculeux
de Grange-Vernay prés Moudon; Chéne de Combaselier prés Ecoteaux.

Erlass einer Pflanzenschutzverordoung am 19. Juli 1912, mit Zu-
sitzen am 29. Marz 1918, 1. April und 11. August 1922.

Zoologie.. Réserves ornithologiques: les Grangettes prés Ville-
neuve; Parc Bourget, Vidy prés Lausanne; Yvonand.

Eme Liste geschiitzter Tiere im Inventa,r von Prof. Linder erschelnt
durch das neu erlassene eidgendssische Jagdgesetz iiberholt und kann
erst nach Erlass der neuen kantonalen J agdgesetzgebung definitiv auf-
gestellt werden.

Es ist von W1cht1gke1t dass das Bestreben besteht den eidge-
nossischen Jagdbannbezirk im Kanton zu einem dauernden Schutzgebiet
fiir das Wild zu gestalten, laut einem Schreiben des kantonalen Forst-
inspektors und Vorstehers der Jagd und Fischerei E. Muret an Prof.
Wilczek vom 6. Oktober 1924, das die folgenden Ausfithrungen enthalt:
«La loi fédérale actuelle prévmt que les districts francs sont modifiés
tous les cinq ans.! En fait, cela n’a jamais été fait dans le canton de
Vaud et le district actuel subsiste depuis plus de 30 ans. La loi vau-
doise sur la chasse est plus protectrice 4 ce sujet que la loi fédérale.
Elle dit a son art. 26 que dans les réserves la chasse est interdite -
pour un temps illimité. I1 est vrai qu’illimité ne veut pas dire perma-
nent et par une singuliére contradiction elles sont modifiées généralement
tous les deux ou trois ans, alors que le district franc qui devait &tre
replacé tous les cinq ans est devenu presque permanent. Il me parait
donc nécessaire de s’assurer que la nouvelle loi fédérale permettra de
déclarer le district franc permanent par décision cantonale en cas ou
la Confédération ne se réservait pas cette compétence. Comme la loi
cantonale devra &tre revisée une fois la loi fédérale en vigueur, il
faudra & ce moment-la veiller 3 ce que cette loi renferme les dispo-
sitions nécessaires A conmsacrer la permanence du district franc actuel. »

Demnach diirfen wir wohl den in der Waadt gelegenen eidge-
nossischen Bannbezirk als dauerndes Schutzgebiet fiir das Wild regi-
strieren, entsprechend wie die im Kanton Bern gelegenen Bannbezirke
durch kantonale Verordnung zu Dauerreservaten fiir das Jagdwild ge-
schaffen worden sind (siehe Jahresbericht, Verh. S. N. G. 1924, S. 58).

. Prahistorie. Pfahlbautenstationen Chevroux; Concise; Coppet;
Corcelette ; Cudrefin; Grandson; La Lance; Morges («la grande Cité »,
«vers I'Eglise» <«les Roseaux>»); Nyon; Onnens; St-Prex; Rolle;
St-Sulpice ; Vevey (« Creux du Plan »); Villette.

‘Tumulus dans la for8t communale d’Assens (exploré, Hallstattien);
Menhir de Bonvillars; 3 Menhirs & Corcelles sur Concise; Cromlech,
pierre & écuelles, La Praz Pierre a écuelles, Mont-la-Ville; 2 tumulus
dans la forét. communale Oulens ; emplacement d’un tumulus, forét de

! Diese Bestimmung ist im neuen eidgendssischen Jagdgesetz erfreulicher-
weise fallen gelassen worden; siehe oben Seite 77. -
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Boulex (fouillé, Hallstattien); Pierre & écuelles, au Toleure, Saubraz;
Menhir de Grandson. :

Wallis. Geologie. Erratische Blocke : Pierre des Marmettes bei
Monthey ; Pierre des Muguets, Pierre & Dzo und Bloc Studer bei Col-
lombey-Muraz; Bloc Venetz, Sion, zwischen Valére und Tourbillon.

Botanik. Botanische Reservation: der Aletschwald; n#iheres dar-
iiber siche F. Bithlmann im Jahrbuch des S. A. C. 55, Bern, 1921.

Ziirich. Vom Prisidenten der kantonalen Naturschutzkommission,
Prof. Schriter, ist am 20. August 1925 das folgende Inventar geschiitzter
Naturdenkmiler eingesandt worden:

Geologie.

Erratischer Block, Sernifit, Rotelstein genannt, beim Hofe ,Réotefluh“
in Oberembrach, Besitz der Naturforschenden Gesellschaft Ziirich,
laut Kaufbrief vom 22. Juni 1869.

Erratischer Block, Alpenschiefer, auf dem siidlichen Ausliufer des
Bachtel, Gemeinde Wald, laut Kaufschuldbrief vom 10. Oktober 1872
Besitz der Naturforschenden Gesellschaft Ziirich. '

Erratischer Block, schiefriger Alpenkalk, in der Wolfsgrube, Gemeinde
Wald, laut Schenkungsurkunde Besitz der Naturforschenden Gesell-
schaft Ziirich.

Erratischer Block, Speernagelflub, in Ringwil-Hinwil, laut Kaufschuld-
brief vom 10. Oktober 1872 Besitz der Naturforschenden Gesellschaft
Ziirich.

Melaphyrblock bei Kiisnacht-Ziirich, geschiitzt und erworben durch den
Verschonerungsverein Kiisnacht an der Haldenstrasse.

Erratische Blockgruppe, Melaphyrblocke, im F#llandertobel in der Nihe
des Greifensees. Durch Privatbesitz geschiitzt.

Vier erratische Blocke (3 Schrattenkalke und 1 Sernifit) bei Wermats-
hausen am Bachtel, laut Protokoll der Waldkorporation Wermats-
bausen vor Vernichtung geschiitzt.

Blockgruppe aus Malmkalk, Ecke Lindenhofgasse- Otenbachstrasse in
Ziirich I, als Brunnenanlage durch die Stadt geschiitzt.

Grosser Malmblock (Schulblock) im Garten des freien Gymnasiums an
der St. Annagasse in Ziirich I, in der Nihe aus einer Baugrube
(Glockenhof) ausgegraben. Als Bestandteil der Gartenanlage durch
den Besitzer (Evangelischer Schulverein) geschiitzt.

Erratischer Malmblock im Keller des Zunfthauses zur Saffran in Ziirich I,
Limmatquai, Besitz der Zunft zur Saffran.

Geschliffener Nagelfluhblock aus dem Keller des Hauses Niederdorf-
strasse 1, plaziert im Garten des Landesmuseums, durch die Stadt
Zirich als Bestandteil der Anlage geschiitzt.

Erratischer Block, Sernifit, auf der Okenshthe (Pfannenstil) bei Meilen,
als Denkmal des Naturforschers Oken im Besitz des Verschonerungs-
vereins Meilen.

Erratischer Malmblock in der Anlage Selnau in Zirich I. Geschiitzt
als Besitz der Stadt Ziirich.
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Botanik.

Reservate : Birkenbestand am Katzensee, Affoltern bei Ziirich. Er-
werb des Landes zwischen den beiden Katzenseen durch den Regierungs-
rat am 9. Juni 1917. _ _

Das pr#historische Reservat Robenhausen dient zugleich als bota-
nisches Reservat fiir Moorvegetation.

Geschiitzte Biume und Baumgruppen: Silberpappel beim Schlosse -
Goldenberg, Gemeinde Dorf, Flaachtal, Beschluss des Gemeinderates
Dorf im Sommer 1914; drei Fohren auf dem sogenannten Tisch oder
Hohlbuckrain bei Hiintwangen-Wil, Beschluss des Gemeinderates Wil
vom 20. Juni 1914; riesiger Efeu an einer Fichte in Gattikon-
Thalwil, Beschluss des Gemeinderates Thalwil vom 11. Juli 1914;
Kastanienallee beim Schloss Elgg, Beschluss des Gemeinderates Elgg
vom 7. Juni 1914; Linde auf dem Dorfplatz in Wiilflingen, Beschluss
des Gemeinderates Wiillflingen vom 30. Juni 1914; Eiche am Rande
des Torfmoores in Seegriben, Beschluss des Gemeinderates Seegriben
vom 4. Juli 1914 ; grosse Buche an der Talstrasse in Aathal-Seegr#iben,
Beschluss des Gemeinderates Seegriben vom 17. Januar 1924; Linde
am Kemptnerbach in Kempten-Wetzikon, Beschluss des Gemeinderates
Wetzikon vom 14. Mai 1919; Eiche am Wildbach in Unterwetzikon,
Erwerbung durch die Zivilgemeinde Unterwetzikon im Sommer 1916;
Beitrag hieran von Fr. 200 gemiss Beschluss des Gemeinderates
Wetzikon vom 30. August 1916 gegen Abgabe einer schriftlichen Er-
klirung, dass die Eiche im Sinne der Heimatschutzverordnung er-
halten bleibe; ,Dorflilinde“ auf dem Déorfliplatz in Oerlikon, Beschluss
des Gemeinderates Oerlikon vom 26. Miérz 1917; Linde auf dem Dort-
platz in Ottenbach, Pflanzung einer neuen Dorflinde durch den Gemeinde-
rat Ottenbach an Stelle der abgegangenen alten Linde 1924 ; grosser
Nussbaum an der obern Hegibachstrasse in Ziirich, Verfiigung des Bau-
vorstandes der Stadt vom 15. Januar 1924 ; Lindengruppe auf dem
Lindenhof in Marthalen, Beschluss des Gemeinderates Marthalen vom
17. Juni 1925; Linden auf dem sogenannten Lindenbuck bei Riedt-
Neerach, Beschluss des Gemeinderates Neerach vom 26. Juli 1925.

Erlass einer Pflanzenschutzverordnung am 29. Januar 1921.

Zoologie. :

Folgende zoologische Reservate: Jagdschutzgebiet Tostock,
22 km?. '

Schwimmvogels¢hutzzone bei Ziirich, das gesamte stiddtische See-
becken, zirka 5 km?2 ‘

Ornithologisches Reservat Geroldswilerrank, Auwald und Streue-
land am rechten Ufer der Limmat und alter Limmatlauf, 855 Aren.

Vogelschutzgeholz der Stadt Ziirich, an der Limmat oberhalb des
Gaswerkes Schlieren, 150 Aren.

Vogelschutzgeholz Horgen, ,in der Riiti“, 36 Aren.

Vogelschutzgeholz Thalwil, 6 Aren. v

Ornithologisches Reservat Uster an der Einmiindungsstelle der Aa
in den Greifensee, zirka 30 Aren.

Ornithologisches Brutreservat Seuzach, zirka 70—80 Aren.
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Ornithologisches Brutreservat Seen, Anfang des Riketwiler Tobels
ostlich von Oberseen, 22 Aren. Auch von botanischem Interesse.

Ornithologisches Brutreservat Turbenthal, altes Tossbett bei der
Sagenfabrik Turbenthal, zirka 60 Aren.

Ornithologisches Brutreservat bei Schwamendingen, Riedgebiet.

Ornithologisches Reservat Uetikon-Obermeilen, zirka 400 m?2.

Ornithologisches Reservat Maschwander Allmend in Griindung be-
griffen, Dreieck, begrenzt von Reuss, Lorze und dem Hochwasserdamm
Lorzenbrucke—Reuss liegt auf Zuger Boden. Auch von entomologlschem
und botanischem Interesse 1 km?

Als zoologische Reservate diirfen auch die botanischen Reservate
am Katzensee und von Robenhausen betrachtet werden, besonders der .
Erhaltung gewisser Vogelarten und der niedern Fauna zweckdienlich.

Das Verbot der Verwendung von Motorbooten zur Jagd auf Wasser-
gefligel bewirkte eine Vermehrung der Seevigel am Ziirichsee.

Prihistorie.

Prihistorisches Reservat Messikomer bei Robenhausen am Pfif-
fikonsee.

Refugium Burg bei Fehraltorf.

Schalenstein am Utoquai, Ziirich.

Schalenstein im Parke hinter dem Landesmuseum, Ziirich.

Basel, 30. April 1926. "Der Prisident: Paul Sarasin.

13. Bericht der Luftelektrischen Kommission
fiir das Jahr 1925

Die an der Jahresversammlung in Aarau neu gew#hlte Kommission
hat die Zusammensetzung ihres Vorstandes auf die am 8. Mai d. J. in
Basel stattfindende Sitzung verschoben. Einstweilen fiithrt auftragsgemiss
der Unterzeichnete die Geschifte weiter.

In Ausfiihrung des auf der Jahresversammlung in Luzern gefassten
Beschlusses der Kommission wurden die Verhandlungen mit dem Herrn
Prisidenten der Kommission fiir die Forschungsstation auf dem Jungfrau-
joch weitergefithrt und baben zu dem Resultate gefiihrt, dass schon in
diesem Jahre mit Beobachtungen daselbst begonnen werden kann, wenn
die notigen Mittel hierfiir zur Verfiigung gestellt werden.

Fortgesetzt werden radiotelegraphische Untersuchungen in Altdorf
durch Herrn P. Huber und Messungen iiber den luftelektrischen Vertikal-
strom in Freiburg durch P. Stutz.

Freiburg i. U., 25. April 1926. Dr. A. Gockel.

14. Bericht der Pflanzengeographischen Kommission
fiir das Jahr 1925
Im Berichtgjahr hielt die Kommission am 24. Januar 1926 eine

Sitzung in Bern ab.
Der Rechnungsauszug findet sich im Kassenberlcht des Quistors



	Bericht der Naturschutzkommission für das Jahr 1925

